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1.0 NETZENTGELTE DER ÜBERTRAGUNGSNETZBE-
TREIBER 

Produkte und Dienstleistungen unterliegen im Allgemeinen einem freien Wettbe-

werb – der günstigste Anbieter erhält den Zuschlag. Die Nachfrage steuert das Ange-

bot und motiviert Unternehmen, neue Produkte möglichst kostengünstig zu entwi-

ckeln und anzubieten. Versorgungsinfrastrukturen wie Strom- oder Gasnetze stehen 

dagegen in keinem oder nur geringfügigem Wettbewerb zueinander. Sie sind natür-

liche Monopole, denn der Aufbau paralleler Netzinfrastrukturen innerhalb eines Ver-

sorgungsgebiets durch verschiedene Unternehmen wäre aus volkswirtschaftlicher 

Sicht nicht sinnvoll. Damit Strom- und Gasnetzbetreiber dennoch keine Monopolge-

winne erzielen und ihre Netze so kostensparend wie möglich betreiben, werden sie 

reguliert. Dies heißt, dass eine offizielle Behörde festlegt, was der Netzbetreiber ver-

dienen darf (Erlösobergrenze). 

Die Netzentgelte, die die direkten Netzkunden (im Wesentlichen Verteilnetzbetrei-

ber, Kraftwerke und Großabnehmer) für die Nutzung der Übertragungsnetze bezah-

len, sind ihrer Höhe nach unabhängig von der räumlichen Entfernung zwischen dem 

Ort der Einspeisung elektrischer Energie und dem Ort der Entnahme. Ausschlagge-

bend sind die Spannungsebene, an welche die jeweilige Entnahmestelle angebun-

den ist, die Jahresarbeitsmenge sowie die Jahreshöchstlast und die benötigten Mes-

seinrichtungen. Das Netzentgelt pro Entnahmestelle setzt sich zusammen aus einem 

Jahresleistungspreis in Euro pro Kilowatt, einer Art Grundpreis, welcher sich an der 

in einem Kalenderjahr aufgetretenen Leistungsspitze (Jahreshöchstleistung in Kilo-

watt) orientiert, und einem Arbeitspreis in Cent pro Kilowattstunde, der für die aus 

dem Netz entnommene Strommenge (elektrische Arbeit in Kilowattstunden) zu ent-

richten ist.  

2.0 BERECHNUNG DER PREISE FÜR DIE NETZNUT-
ZUNG 

Auf Basis historischer Daten sowie gesicherter Erkenntnisse der Netzbetreiber über 

das Kundenverhalten werden die Strommengen für das betrachtete Jahr prognosti-

ziert. Anhand dieser prognostizierten Entnahmemengen sowie der Erlösobergrenze, 

welche die Erlöse, die dem Netzbetreiber für Bereitstellung der Netzinfrastruktur und 

zur Aufrechterhaltung der Systemstabilität für das betrachtete Jahr zustehen defi-

niert, können die Preise für die Netznutzung errechnet werden. Hierzu werden die 

der jeweiligen Spannungsebene zugeordneten Kosten zunächst durch die gleichzei-

tige Jahreshöchstlast der Spannungsebene dividiert, um die so genannte „Brief-

marke“ der jeweiligen Spannungsebene zu bestimmen. Anschließend werden aus 

dieser Briefmarke anhand einer Gleichzeitigkeitsfunktion die Arbeits- und Leistungs-

preise getrennt für die Benutzungsstundenbereiche kleiner und größer 2.500 Stun-

den pro Jahr bestimmt. Durch die Verprobung wird abschließend geprüft, ob die 

kalkulierten Preise dazu geeignet sind, die Erlösobergrenze zu erreichen. Die tat-

sächlichen Erlöse eines Jahres können aufgrund von Mengenabweichungen gegen-

über den prognostizierten Mengen von der Erlösobergrenze abweichen. Dadurch 

entstehende Mehr- oder Mindererlöse werden in den folgenden Jahren bei der Er-

mittlung der Erlösobergrenze berücksichtigt und ausgeglichen. Seit dem Jahr 2023 

sind die Übertragungsnetzentgelte vollständig vereinheitlicht. Deshalb werden die 

Erlösobergrenzen der vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber sowie die deutsch-

landweit prognostizierten Entnahmemengen herangezogen.  
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2.1 KOSTENBESTANDTEILE DER ERLÖSOBERGRENZE 2024 DER TRANS-

NETBW 

Die Erlösobergrenze wird jährlich mittels der Regulierungsformel (Anlage 1 ARegV) 
bestimmt. Sie besteht im Wesentlichen aus drei Kostenblöcken:  

 Für den ersten Kostenblock wird im Rahmen der Kostenprüfung ein Ausgangs-

niveau ermittelt, das für die Dauer einer Regulierungsperiode mit einer vorge-

gebenen Entwicklung fortgeschrieben wird. Neben der allgemeinen Preisstei-

gerungsrate wird hierbei eine generelle sektorale Effizienzvorgabe berücksich-

tigt. Innerhalb dieses Kostenblocks unterscheidet man zwischen 

o als effizient geltende Kosten, die für die Dauer einer Regulierungsperiode 

fixiert werden (vorübergehend nicht-beeinflussbare Kosten), sowie 

o als ineffizient geltende Kosten, die über die Dauer einer Regulierungspe-

riode abgebaut werden müssen (beeinflussbare Kosten). 

 Der zweite Kostenblock enthält die so genannten dauerhaft nicht-beeinflussba-

ren Kosten gemäß § 11 ARegV. Diese werden jährlich angepasst. 

 Seit dem Jahr 2024 ist mit dem Kapitalkostenabgleich ein weiterer Kostenblock 

hinzugekommen, der die Kapitalkostenveränderung im Vergleich zum letzten 

Basisjahr umfasst. 

2.2 BEEINFLUSSBARE UND VORÜBERGEHEND NICHT-BEEINFLUSSBARE 

KOSTEN 

Das von der Bundesnetzagentur für die vierte Regulierungsperiode (2024 – 2028) er-
mittelte Ausgangsniveau des ersten Kostenblocks wird im Rahmen einer umfangrei-
chen Kostenprüfung festgelegt. Gemäß Vorgabe der Bundesnetzagentur wurde für 
die Ermittlung der EOG 2024 aufgrund des noch laufenden Verfahrens zur Kosten-
prüfung ein vorläufiger Wert herangezogen. Die Differenz zu dem noch festzulegen-
den Ausgangsniveau wird analog zu Mehr-/Mindererlösen durch Mengenabwei-
chungen - in den folgenden Jahren bei der Ermittlung der Erlösobergrenze berück-
sichtigt und ausgeglichen. 

2.3 DAUERHAFT NICHT-BEEINFLUSSBARE KOSTEN (DNBK) 

Als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenbestandteile gemäß § 11 ARegV werden 
Kosten anerkannt, auf die der Netzbetreiber keinen oder nur sehr wenig Einfluss 
nehmen kann. Dies sind beispielsweise Steuern und Abgaben sowie Systemdienst-
leistungen. Für das Jahr 2024 plant die TransnetBW mit einem Anteil an dnbK in 
Höhe von etwa 1.139 Millionen Euro. Die wesentlichen Kostentreiber hierbei sind: 

 Kosten der Netzreserve 

Die Netzreserveverordnung (NetzResV) sieht vor, dass die Übertragungsnetzbetrei-

ber jährlich eine sogenannte Systemanalyse durchführen, in der sie die zukünftig er-

forderliche Kraftwerksreservekapazität für netzstabilisierende Redispatch-Maßnah-

men ermitteln. Die Bundesnetzagentur überprüft diese Systemanalyse und veröffent-

licht in einer jährlichen Feststellung den Bedarf an Erzeugungskapazität für die Netz-

reserve. Die Kosten der Kraftwerke, die ihre Kapazitäten gemäß diesen Festlegungen 

in der Netzreserve vorhalten müssen, werden durch die Übertragungsnetzbetreiber 

erstattet und in deren Erlösobergrenze überführt.  

https://www.gesetze-im-internet.de/aregv/anlage_1.html
https://www.transnetbw.de/de/strommarkt/systemdienstleistungen/netzreserve
https://www.transnetbw.de/de/strommarkt/systemdienstleistungen/netzreserve
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 Kosten für Investitionsmaßnahmen gem. § 23 ARegV 

Für die Erreichung der Ziele der Energiewende sind in erheblichem Umfang Investiti-

onen in das Übertragungsnetz notwendig. Um diese Projekte finanzieren zu können, 

ist insbesondere eine zeitnahe Refinanzierungsmöglichkeit für Kapitalkosten erfor-

derlich. Das Instrument der Investitionsmaßnahmen ermöglicht es den Übertra-

gungsnetzbetreibern diese Kapitalkosten für Maßnahmen, welche von der Bundes-

netzagentur geprüft und genehmigt wurden, bereits während der Umsetzung der 

Projekte zu refinanzieren. Da die TransnetBW in den kommenden Jahren stark in den 

Netzausbau investieren wird, wird diese Kostenposition perspektivisch weiter anstei-

gen. 

 Kosten für Redispatch-Maßnahmen 

Beim Redispatch weisen Übertragungsnetzbetreiber Kraftwerke an, die Einspeisung 

von Wirkleistung anzupassen, um Engpässe zu vermeiden oder zu beseitigen. Redis-

patch kann regelzonenintern und -übergreifend angewendet werden. Indem eines 

oder mehrere Kraftwerke ihre Einspeisung senken und andere ihre Einspeisung ent-

sprechend anheben, bleibt die eingespeiste Wirkleistung in Summe nahezu unverän-

dert bei gleichzeitiger Entlastung eines Engpasses. Die hieraus resultierenden Kos-

ten werden den Kraftwerksbetreibern von den Übertragungsnetzbetreibern erstattet 

und in deren Erlösobergrenze überführt.   

 Kosten für Verlustenergiebeschaffung 

Als Verlustenergie bezeichnet man physikalisch bedingte Energieverluste im Strom-

netz, die bei Transport, Umspannung und Verteilung auftreten. Das Energiewirt-

schaftsgesetz und die Netzzugangsverordnung Strom verpflichten die Netzbetreiber 

zur Beschaffung von Verlustenergie in einem marktorientierten, transparenten und 

diskriminierungsfreien Verfahren. 

 Kosten für Regelleistungsbeschaffung 

Die deutschen Übertragungsnetzbetreiber haben die Aufgabe, das Leistungsgleich-

gewicht zwischen Stromerzeugung und -abnahme in ihrer Regelzone ständig auf-

recht zu erhalten. Dafür benötigen sie Regelleistung in verschiedenen Qualitäten 

(Primärregelleistung-, Sekundärregelleistung sowie Minutenreserveleistung), die sich 

hinsichtlich des Abrufprinzips und ihrer zeitlichen Aktivierung unterscheiden. Die 

deutschen Übertragungsnetzbetreiber sind verpflichtet, die hierfür anzusetzenden 

Kosten nach einem festgelegten Modell zu planen. 

 Kosten sonstiger Kraftwerksreserven 

Neben der Netzreserve stehen den Übertragungsnetzbetreibern weitere Kraftwerks-

reserven zur Sicherstellung der Systemsicherheit zur Verfügung. Hierzu zählen bei-

spielsweise besondere netztechnische Betriebsmittel (bnBm). 

  

https://www.transnetbw.de/de/strommarkt/systemdienstleistungen/redispatch
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Korrekturwerte zwischen den Plan- und tatsächlichen Ist-Werten 

Für die dnbK-Bestandteile der Erlösobergrenzen gehen die Netzbetreiber in der Re-

gel von Annahmen aus, die in entsprechende Plankostenwerte münden und in die 

Erlösobergrenze eingepreist werden. Da diese Prognosen nie zu 100 Prozent zutref-

fen, kommt es zwangsläufig zu Abweichungen. Diese werden in den folgenden Jah-

ren dem Netzkunden durch Senken der Erlösobergrenze rückerstattet oder vom 

Netzbetreiber durch Erhöhen der Erlösobergrenze eingenommen. 
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STROM / NETZ / SICHERHEIT 

Als Übertragungsnetzbetreiber mit Sitz in Stuttgart stehen wir für eine sichere und 

zuverlässige Versorgung von rund elf Millionen Menschen in Baden-Württemberg. 

Wir sorgen für Betrieb, Instandhaltung, Planung und den bedarfsgerechten Ausbau 

des Transportnetzes der Zukunft. Unsere 220- und 380-Kilovolt-Stromkreise sind 

rund 3.200 Kilometer lang, unser Netz erstreckt sich über eine Fläche von 34.600 

km². Dieses steht allen Akteuren am Strommarkt diskriminierungsfrei sowie zu markt-

gerechten und transparenten Bedingungen zur Verfügung.  

Unser modernes Übertragungsnetz ist das Rückgrat einer zuverlässigen Energiever-

sorgung in Baden-Württemberg und Grundlage für eine funktionierende Wirtschaft 

und Gesellschaft.  


